
Vereinsmeisterschaft – Schnellschach 
 

Turnierablauf: 
Teilnehmen darf jedes Mitglied der VfB Friedrichshofen e.V. Schachabteilung, andere Teilnehmer 
werden nicht in die Wertung mit aufgenommen, dürfen aber teilnehmen. 
An jedem der Termine wird ein einzelnes Turnier gespielt. Je nach Platzierung im Turnier sammelt man 
Punkte.  

• Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat gewinnt.  

• Bei gleich vielen Punkten entscheiden die Platzierungen: Meiste 1. Plätze, meiste 2. Plätze, …, 
bis kein Gleichstand mehr herrscht. 

• Danach werden die Summen der Punkte der einzelnen Turniere verglichen. 

• Sollte nach dieser Wertung immer noch kein Sieger vorhanden sein, so gewinnen alle Spieler, 
die so ein Ergebnis aufweisen können. 

Der Gewinner wird der neue 

 

SCHNELLSCHACH VEREINSMEISTER 2024  
der VfB Friedrichshofen e.V. Schachabteilung 

 

Termine: Startzeit: 20:00 Uhr (es wird gewartet, wenn man Bescheid gibt)  
Runde 1:  09.02.2024 
Runde 2: 08.03.2024 
Runde 3:  05.04.2024 
Runde 4:  03.05.2024 
Runde 5: 07.06.2024 

 

Bedenkzeit: 
 15 Minuten + 5 Sekunden pro Zug für jeden Spieler pro Partie 
 

Modus der einzelnen Turniere: 
 Bedenkzeit: 
 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug für jeden Spieler pro Partie 
 

Modus der einzelnen Turniere: 
 Schweizer System – 5 Runden;  
 Bei einer Teilnehmerzahl < 6 wird jeder gegen jeden gespielt. 
 Es werden nach dem Grand-Prix Modus: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte für die jeweiligen Plätze für die  

Gesamtwertung vergeben. 

 
Unmögliche Züge: 

Ein regelwidriger Zug führt zu einer Zeitgutschrift von 1 Minuten für den Gegner. Der zweite 
unmögliche Zug verliert die Partie. 

 
 

Sollte Unzufriedenheit über die Ausführung des Turniers herrschen, bitte an den Turnierleiter wenden  
(Bernhard Hettele). Dieser Posten steht Interessierten zur Verfügung. 
Presse/Bilder: Die Spieler erklären sich durch die Teilnahme am Turnier damit einverstanden, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, 

Spielberichte und ähnliches zum Zwecke der Berichterstattung veröffentlicht werden. Teilnehmer und Besucher verzichten auf 

das Recht am eigenen Bild (§23 KunstUrhG) 

 

 


